
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundmachungen 
 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 9/00/47538/00/2 

Salzburg, 28. November 2000 
 
Betrifft: 
Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Salz-
burg - Flächenwidmungsplan 1997 (FWP 1997); 
Teilabänderung hier: Kundmachung der beabsich-
tigten Teilabänderung gemäß § 23 ROG 1998 im 
Bereich EUROPARK/Kässbohrer 
 

Kundmachung 
 
(1) Gemäß § 21 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 Abs. 3 
des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 - ROG 
1998, LGBl. Nr. 44/1998, zuletzt geändert durch LGBl. 
Nr. 68/2000, wird kundgemacht, daß eine Änderung 
des vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg 
am 8. Juli 1998 beschlossenen Flächenwidmungsplanes 
der Landeshauptstadt Salzburg - Flächenwidmungsplan 
1997 (FWP 1997, kundgemacht im Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt Salzburg Nr. 15/1998, Seite 2) für ein 
Gebiet im Bereich EUROPARK/Kässbohrer entspre-
chend der planlichen Darstellung ONr. 1 beabsichtigt ist. 
 
(2) Die Grundeigentümer werden hiemit aufgefordert 
beabsichtigte Bauführungen innerhalb der Kundma-
chungsfrist bekannt zu geben und gegebenenfalls ent-
sprechende Nutzungserklärungen gemäß § 17a Abs. 1 
dritter Satz abzugeben (Die Kundmachungsfrist beträgt 
vier Wochen ab Verlautbarung im Amtsblatt der Lan- 
 
 

deshauptstadt Salzburg, und zwar beginnt diese Frist 
mit Ablauf des Tages zu laufen, an dem das Stück des  
Amtsblattes, das die Kundmachung enthält, herausge-
geben und versendet wird). 
 
(3) Für eine Baulandausweisung wird auf die Voraus-
setzung des Vorliegens einer Nutzungserklärung hin-
gewiesen. Für Nutzungserklärungen ist das durch Ver-
ordnung der Salzburger Landesregierung festgelegte 
Formular zu verwenden (§ 17a Abs. 1 ROG 1998). 
Entsprechende Formulare liegen beim Magistrat Salz-
burg (Magistratsabteilung 9 - Raumplanung und Ver-
kehr, Schwarzstraße 44) auf. 
 
(4) Zur Erstellung des Entwurfes des Flächenwid-
mungsplanes können innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Kundmachungsfrist schriftliche Anregungen einge-
bracht werden. 
 
Gemäß § 19 Abs. 1 des Salzburger Stadtrechts 1966 
erfolgt hiemit die Kundmachung durch Auflegung zur 
öffentlichen Einsicht während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs. 5 AVG) des 
Magistrates (bei der Magistratsabteilung 9/00 – Raum-
planung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 4. Stock). 
 

Für den Bürgermeister: 
Der Stadtrat 

Johann Padutsch 
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